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Der Stadtrat fasste an seiner Sitzung vom 26. Juni 2023 die folgenden Beschlüsse: 

1. Herr Heinz Lehmann (SP) wurde in die Kommission für öffentliche Sicherheit gewählt, mit Wirkung ab dem 

11. Juli 2023 bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode (31. Dezember 2024); als Ersatzwahl für den 

per 31. Mai 2023 zurückgetretenen Rothacher Linus [SP]. 

 

2. Die einmalige Anschubfinanzierung an die SC Langenthal AG von insgesamt Fr. 330'000.00 zur Finanzierung 

der Eismieten der 1. Herrenmannschaft in der MyHockey League in den Saisons 2024/2025 und 2025/2026 

bei der KEB wurde genehmigt und der hierfür erforderliche Verpflichtungskredit in der Höhe von insgesamt 

Fr. 330'000.00 bewilligt.  

 

3. Die Jahresrechnung der Stadt Langenthal für das Jahr 2022 wurde genehmigt.  

 

4. Vom Jahresbericht für das Jahr 2022 wurde Kenntnis genommen.  

 

5. Der Erlass der Überbauungsordnung Nr. 50 "Langenthal Mitte (West)", bestehend aus Überbauungsplan, 

Überbauungsvorschriften und Zonenplanänderung inklusive Änderung des Baureglements, wurde unter 

dem Vorbehalt des fakultativen Referendums genehmigt. 

 

6. Der Erlass der Überbauungsordnung Nr. 51 "Langenthal Mitte (Ost)", bestehend aus Überbauungsplan, 

Überbauungsvorschriften und Zonenplanänderung inklusive Änderung des Baureglements, wurde unter 

dem Vorbehalt des fakultativen Referendums genehmigt. 

 

Die Entwidmung der für die Realisierung der Überbauungsordnung erforderlichen Teilfläche der Parzelle 

Gbbl. Nr. 1025 im Umfang von rund 593.00 m2 aus dem Verwaltungs- in das Finanzvermögen wurde 

genehmigt. 

 

7. Die Erarbeitung eines Vorprojekts für eine unterirdische Park + Ride-Anlage Bahnhof Nord wurde genehmigt 

und der hierfür erforderliche Verpflichtungskredit von brutto Fr. 400'000.00 bewilligt. 

 

8. Das Projekt für den Anschluss des Schulhauses (Bäreggstrasse 20) und der Turnhalle (Bäreggstrasse 22) 

auf dem Areal des Schulzentrums Hard an den Wärmeverbund Hard (Weststrasse 1) wurde genehmigt und 

der für das Projekt erforderliche Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 395'000.00 bewilligt. 

 

9. Die Abschreibung der Motion Sägesser Saima Linnea (SP), Scheibli Nathalie (SP), Gerber Cornelia (SP) und 

Mitunterzeichnende vom 27. Juni 2022 "Wiedereinführung der KulturLegi" wurde beschlossen. 

 

10.  Die Abschreibung der dringlichen Interpellation Zürn Fanny (GL), Lehmann Päivi (SP) vom 3. April 2023 

"Bauvorhaben eines Flüssiggasterminals, eines Gasspeichers und eines Reservekraftwerks des 

Gasverbundes Mittelland in Muttenz" wurde beschlossen. 

 

11.  Die Abschreibung der Interpellation Barben Stefanie (FDP) und Mitunterzeichnende vom 3. April 2023 

"Erhalt und Verfügbarmachen des Erbes der Porzellanfabrik Langenthal" wurde beschlossen. 

 

12. Die Abschreibung der Interpellation Sägesser Saima Linnea (SP) vom 3. April 2023 "Sicherheitslage 

Bahnhof Langenthal 2022-2023" wurde beschlossen. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen das Geschäft Nr. 1 gemäss vorliegender Beschlussfassung (Wahl) kann gemäss Art. 60 ff. des Gesetzes 

über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) vom 23. Mai 1989 innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung des 

Stadtratsbeschlusses, das heisst bis am 10. Juli 2023, beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau, Schloss, 

Postfach 175, 3380 Wangen a. Aare, schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden. 
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Gegen die übrigen vorliegenden Beschlüsse kann gemäss Art. 60 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 

23. Mai 1989 innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung des Stadtratsbeschlusses, das heisst bis am 31. Juli 

2023, beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau, Schloss, Postfach 175, 3380 Wangen a. Aare, schriftlich 

und begründet Beschwerde erhoben werden. 

Referendumsrecht 

Die Geschäfte Nr. 5 und Nr. 6 gemäss vorliegender Beschlussfassung wurden unter dem Vorbehalt des 

fakultativen Referendums verabschiedet. Das fakultative Referendum gilt gemäss Art. 29 der Stadtverfassung 

vom 22. Juni 2009 als zustande gekommen, wenn mindestens 400 der in Gemeindeangelegenheiten 

Stimmberechtigten, innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung des Beschlusses des Stadtrates, das heisst bis 

am 31. Juli 2023, unterschriftlich beim Gemeinderat verlangen, das Geschäft der Gemeindeabstimmung zu 

unterbreiten. Die Akten liegen im Verwaltungszentrum (Sekretariat Stadtrat) zur Einsichtnahme durch die 

Stimmberechtigten auf. 
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